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I. Einleitung

Am 1. 1. 1975 ist in Österreich das Zivildienstgesetz
(ZDG) 1) und damit eine Neuregelung der Wehrdienstver
weigerung in Kraft getreten. Danach können Wehrpflichtige, 
die aus schwerwiegenden Gewissensgründen die Anwendung 
von Waffengewalt gegen andere ablehnen, auf ihren Antrag 
von der Wehrpflicht befreit werden (§ 2 Abs !); diese 
Möglichkeit besteht auch noch nach Ableistung des Grund
wehrdienstes(§ 5 Abs 1). Anerkannte Wehrdienstverweigerer 
haben - im Gegensatz zur alten Rechtslage, die einen 
Dienst ohne Waffe beim Bundesheer vorsah 2) - einen 
Ersatzdienst (Zivildienst) außerhalb des Heeres zu leisten 
(§ 2 Abs 2); sie sind dabei dem Innenministerium unterstellt
(§ 77 Abs 1 Z 10).

Über den Antrag auf Befreiung von der Wehrpflicht ent
scheidet die Zivildienstkommission (ZDK) (§ 6 Abs !), ein 
weisungsfreies (§ 46) Kollegialorgan unter dem Vorsitz 
eines Richters (§ 45 Abs 1 ), dem außerdem ein Vertreter 
des BMI, zwei Vertreter von Jugendorganisationen und je 
ein von der Arbeiterkammer und von der Bundeswirt
schaftskammer entsandtes Mitglied angehören(§ 47). 

Die Voraussetzungen für die Anerkennung als Zivil
diener 3) sind im § 2 Abs 1 enthalten, einer Verfassungs
bestimmung, die damit zum Kernstück und kritischen Punkt 
der gesamten Zivildienstgesetzgebung wird. Aus diesem 
Grund ist es nicht verwunderlich, daß sich der VfGH seit 
1977 gerade mit dieser Regelung mehrfach auseinander
setzen mußte, was ua auch zur Neufassung des § 2 Abs I im 
Rahmen der ZDG-Nov 1980 4) geführt hat 5). Seine ur
sprüngliche Fassung lautete: 

1)_BGBI 1974/187; Paragraphenangaben ohne nähere 
Bezeichnung beziehen sich auf Bestimmungen dieses G bzw 
auf ihre Neufassung durch die ZDG-Nov 1980 BGB! 496. 

2) § 25 WehrG 1955 BGBI 181. 
') Die beiden Begriffe „Befreiung von der Wehrpflicht"

und „Anerkennung als Zivildiener" werden von mir be
deutungsgleich verwendet. 

4
) BGB! 496. 

') Vgl RV 275 BlgNR 15.GP (S 11), wo es unter demPun_kt „Angestrebte Ziele" heißt: ,,Berücksichtigung derJudikatur des Verfassungsgerichtshofes".

,,Wehrpflichtige im Sinne des Wehrgesetzes, BGB!. Nr. 
181/1955, sind auf ihren Antrag von der Wehrpflicht zu 
befreien, wenn sie es - von den Fällen der persönlichen 
Notwehr oder Nothilfe abgesehen - aus schwerwie
genden, glaubhaften Gewissensgründen ablehnen, Waf
fengewalt gegen andere Menschen anzuwenden und daher 
bei der Leistung des Wehrdienstes in schwere Gewissens
not geraten würden; sie sind zivildienstpflichtig." 
Aus dem Wortlaut des § 2 Abs 1 lassen sich drei Rechte 

herauslesen: 1. das Recht, einen Antrag auf Befreiung von der 
Wehrpflicht zu stellen; 2. das Recht auf ein verfassungs
gemäßes Verfahren vor der ZDK, dh auf eine Beweis
würdigung im Sinne der „Glaubhaftmachung"; 3. das Recht 
auf die richtige Beurteilung der inhaltlichen Voraussetzungen 
für die Anerkennung als Zivildiener. 

Diese Einteilung ist bis zu einem gewissen Grad willkürlich 
- so gehört zB das Antragsrecht eigentlich zum Ver
fahren -, sie folgt aber der Gliederung, der sich der
VfGH bedient, und erlaubt daher, seine Rechtsprechung
übersichtlicher darzustellen.

II. Das Antragsrecht auf Befreiung von der Wehr
pflicht - drei verfassungswidrige Beschränkungen

Das Antragsrecht war zunächst durch § 74 Abs 1 be-
schränkt: 

„Wehrpflichtige, die in der Zeit zwischen dem 1. Augusl 
1971 und dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zur Ab
leistung des Grundwehrdienstes einberufen worden sind, 
können . . . nach Entlassung aus dem Grundwehrdienst 
bis zum 31. Dezember 1975 einen Antrag auf Befreiung 
von der Wehrpflicht stellen." 
Das heißt: Es wurden einfach gesetzlich zwei Gruppen von 

Wehrpflichtigen geschaffen, nämlich 
1. jene, die vor dem 1. 8. 1971 6) zum ordentlichen Präsenz

dienst einberufen wurden und nicht antragsberechtigt
waren; und

2. jene, die nach dem 1. 8. 1971 zum Grundwehrdienst ein
berufen wurden und denen daher ein Antragsrecht zukam.

Diese Ungleichbehandlung auf einfachgesetzlicher Ebene
widersprach aber dem Wortlaut des § 2 Abs !, der nicht 
zwischen verschiedenen Gruppen von Wehrpflichtigen un
terscheidet. Daher hat der VfGH die Wortfolge „dem 
1. August 1971" als verfassungswidrig aufgehoben 7). 

Ähnlich stand es mit der zweiten Frist des § 74 Abs !, der
ein Antragsrecht für Wehrpflichtige, die ihren Grundwehr
dienst bereits abgeleistet hatten, nur bis zum 31. 12. 1975 
vorsah. Diese Beschränkung war nach Ansicht des VfGH 
ebenfalls mit § 2 Abs 1 unvereinbar, denn dieser 

,, ... biete keinen Anhaltspunkt dafür, daß der einfache 
Gesetzgeber befugt wäre, eine Gruppe von Wehrpflich
tigen, die vor dem Inkrafttreten des ZDG schon Wehr
dienst geleistet haben, von einer möglichen Befreiung 
von der Wehrpflicht deshalb auszunehmen, weil sie ein 
solches Verlangen nicht innerhalb eines Jahres ab dem 
Inkrafttreten des ZDG geltend gemacht haben." 
„Verwehrt ist dem Bundesgesetzgeber ... eine Gestaltung 
der Rechtslage dahin, daß nur die Gewissensentscheidung 
des Wehrpflichtigen innerhalb eines bestimmten kürzeren 
Zeitraumes zur"Leistung des Ersatzdienstes führen kann, 

6) Am 1. 8. 1971 trat die WehrG-Nov 1971 BGB! 272 in 
Kraft. 

7) VfS!g 8207 / 1977.
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nicht aber e.i ne spä ter gebildete glaubhafte Überzeu
gung. u 8)

In  diesem Zusammenhang haL der VfG H auch fest
gestel l t ,  daß der § 2 Abs 1 durch die (später erfolgte) 
Einfügung von A rt 9 a in das B-VG nicht verändert wurde. 

Und auch eine drille - allgemeine - Befri wng wurde als 
§ 2 Abs I widersprechend und damit als verfassungs
widrig aufgehoben. nämlich die Best immu ng des § 5
Abs 1 atz 3. nach der

,. . . .  da Antragsrecht jedenfal ls nach. Ablauf von zehn 
Tagen nach Zustel lung des Einberufungsbefehls 0der nach 
allgemeiner Bekanntmachung der Einberufung 21.1m 
Grundwehrdienst" 

erlischL .  Wieder argumen tierte der Vf H .  der Bundes
geset zgeber müsse davon ausgehen ,  

.. . . .  daß die B i ldung der subjektiven Überzeugung. die 
Am endung von Waffengewalt gegen tylenschen sei 
schlechthin a\nulehnen . und auch die Anderung_ der 
persönlichen Einstel l ung in Richtung einer solchen Ge
wissensentscheidung bei der geb tenen Durchschnil ls
betrachtu ng nicht das Ergebnis e ines k urzfristigen son
dern eines längerwährenden psychischen Vorgangs isl." 0) 

Befriste man nun das Antragsrecht .  nehme man dem 
Ant ragsteUer die M öglichkeit, eine später gebildete Über
zeugung oder einen Gewissenswandel geltend zu machen . 

Der Gesetzgeber reagierte auf  diese Au01ebungen im  
Rahmen der ZDG-Nov 1 980 4), i ndem er den § 74  einfach 
strich und den § 5 o umf rmulierte, daß nun Wehr
pflichtige, die bereits Wehrdienst geleistet haben , wie al le 
anderen unbefristet ant ragsberechtigt sind. G l.eichzeitig 
wurde - was die Wehrpflichtigen betrifft, die noch n icht 
„gedient" haben - ein "Ruhen" des Antragsrechts vom

zchnren Tag nach Zustel l ung des ersten Einberufungs
befehls 10) bis zum Ende des Grundwehrdienstes einge
führt 1 1  ); danach lebt es wieder a�1f. 

Da diese Best immung im H i nblick auf § 2 Abs 1 \ ohl  
ebenfalls fragwürdig ist .  haL man auch diesen neu gefaßt und 
un ter den orbehalt eben des · 5 Abs I und gestel lt : 

.,Wehrpfl ichtige im Sinne des Wehrgesetzes 1 978. BGB! .  
r . 1 50. s ind auf  ihren Antrag nach Maßgabe des § 5 Abs. 1

u nd 3 von der Wehrpflich t zu befreien und zivi ldiemt
pfücht ig .  wenn · ie es - von den äl len der persönl ichen

Ol wehr oder Nothi lfe abgesehen - aus chwerwie
genden .  glaubhaften Gewissensgründen ablehnen , Waf
fengewalt gegen andere Menschen anzuwenden und daher 
bei Leis tung de Wehrdien te in schwere Gewissensnot 
geraten würden." 
Dadurch isL der * 5 Abs l u nd 3 zum minelbarcn 

Grundrechtsinha lt geworden 11 ) .  Mit anderen Worten: Der

fSlg 8 1 7 1 / 1 977. 
� i  vrs1g 87 1 01 J 979. 
1'1) Al ersten Einberufungsbefeh l versteht der VfG H

.,nicht e twa den zeitlich ersten Einberufungsbefehl schlecht
hin .  sondern jenen ersten Einberufungsbefeh l .  der dem 
tatsäch l ichen Antri t t  des bi zur Ent lassung abzuleisten
den Grundwehrdienstes zugrunde l iegt" (B _1 1 /8 1  1 5. 1 2. 
1 98 1 ). 

1 1 )  Daneben gibt e nocb zwei weitere Fäl le des „ Rubens" 
de /\mragsrechts: ab Einberufung zu e.i nem weiteren ordent
lichen oder außerordentl ichen Präsem:dienst bis zur Ent
lassung darnus (§ 5 Abs I Z 2) :  und während e ine 
Jah res ab Rechtskraft der abweisenden Entscheidung der 
ZDK uder der ZPOberK ( §  5 Abs I Z 3) .  

1 2 ) .. Die Bezugnahme auf . 5 Abs I und 3 bcdcu1e1
ntch t ,  daß der einfache Bundesgeselzgeber diese Besc im-
111ungen ändern kann. Vielmehr ist die Wendung .na h 
Maßgabe des § 5 Abs I und 3' im Sinne einer sogenannten 
, taLiscben Verweisung' zu venaehcn .� ·  AB 85 BlgN R 
1 5. P (S 3) :  vgl auch Ra dmucr,. Verfas ungsfragen des 
Zivi ldienstes, Publikationen der Osterreichischen Gesell
schaft zur Förderung der Landesverteidigung. Wiss. Reihe 
Nr 4 ( 1980) 42. 

Gesetzgeber hat durch e inen fonnalen Tric'< e ine in haltlich 
zweifclharte Rege lung unangreifbar gemacht 1 J ). 

Während das Antragsrecht Gegenstand mehrerer Ge-
etzesprilfungsverfahren war- u nd zur Aufhebung der § 2 

Abs I widersprechenden Best immungen führte. somit also 
das Verhältnis von § 2 Abs I zu anderen Normen des 
ZDG betraf, ist [nhalt der beiden folgenden Pu nkte die 
höchstgerichtl iche A u. legung des § 2 Abs I selbst. 

I Il. Da Recht auf Glaubhaftmachung der Überzeugung 
- Verfahrensfehler in der Beweiswürdigung der Zivi.1-
dienstkommission

Was ich für da. Antragsrech t  nur aus dem Zusammen
hang ergibt ,  hat der VfG H  für das übrige A nerkennungs
verfahren und für d ie Beurteilung der inha.lt lichen Vorau -
setzungen der Befreiung von der Wehrpl1icht i n  sei nem 
grundlegenden rkenntnis Slg 8033/ 1 977 ausdrücklich fest 
gehal ten: Der § 2 Abs I schafft ein verfass11ngsgesetzliclr 
gewähr/eis1e1e.1 s11�iektives Recht. Dieses 

., . . .  hat zunächst die in § 2 Abs I ZOG . . .  um
schriebenen materiel.1-recb tl icben Voraussetzungen der 
Wehrpflichtbefreiung wm I nhalt .  Eine Verletzung dieses 
Grundrechtes l iegt daher (jedenfal.ls) dann vor wenn die 
Behörde diese materiell-rechtl ichen Voraussetzungen un
richtig beurteilt hal. 
Wie sich aus der Wendung aus gla11bhafre11 Ge1visse11s
grü11de11 ergibt, hat sich der Verfassungsgesetzgeber jedoch 
nicht auf die Gewährlei l llng der materie l l -rechtl ichen 
Voraussetzungen beschränkt, sondern hat in  d ie Regelung 
- und damit auch in den Scbu tz1tmfang des Gmnd
rechtes - die für den Nachweis der erwähnten Voraus
setzungen maßgebliche Vorgangsweise der Glaubhaft
machung (Besche in igung) e inbe1.ogen .  Dies bedeutet, daß
eine Verletzung des durch § 2 Abs 1 ZDG verfassu ng ·
gc·etzlich gewährleistete□ Rechtes wei ter dann vorliegt ,
wenn der Behörde wesent l iche Verstöße in diesem ver
fahrensrechtl ichen Bereich uoterlaufcn sind oder wenn sie
dem Antragsteller überhaupt die M öglichkeit genommen
hat, das Vorliegen der materiel ler! Voraussetzungen
glaubhaft zu machen ."
. 2 b. 1 schützt also n icht da: gesamte Verfahren 

vor der ZDK. soi:i.dern nur jenen Bereich. der die G laub
haftmachung der Uberlcugu11g betrifft. Andere Verfahr�ns
feh ler - zB d ie unrichtige Zusammensetzung der Kom
mission - können or dem VfGH al lenfal ls  als Vers1öße 
gegen andere Grundrechte - wie in die cm Fal l  gegen das 
Recht auf den gesetzlichen Richter -. nicht aber Lr nter 
Berufung auf § 2 Abs I gcl.t en.d gemacht werden. 

Das Verfahren vor der ZDK begin111 111 i 1  e inem Er
mitt l ungsverfahren: Die ZDK hult rout inemäßig eine S traf
registerbescheinigung und ei11 Leumundszeugnis des Zivi l
dienst werber e in und ersucht die Bundespolizeidirektion 
um Auskunft über nicht im S trafregister aufscheinende 
Verurreilungen: darüber hinaus stellt ie auch Eimra
gungen in �er Suchtgi(tkartei fest un� befragt �eu�en ,  
An das Erm1U lungsverfahren schl ießt ich e ine mündliche 
Verhandlung mit dem Antragsteller. 

A. ichlwürdigung von Beweismitteln

Eine klare Verletzung des Rechts auf Glaubh aftmachung
liegt nun vor. wenn die ZDK eingeholte Beweismiuel 
nicht würd.igt . ,.Es geht nicht an" .  meint der -VfGH 1 ") .
„Beweise" - wi in d iesem Fal l  Zeugenaussagen u nd eine 
Be. tätlgung über die Mitarbeit des Antragstel ler bei 
Amnesty In ternational - .. bloß zu erheben. sie aber nicht zu 
würdigen und dennoch die ErkJiirung des Beschwerde
füh rers als . Lippenbckennrni  ' abzutun .'' 

1 i )  Vgl RV 275 BlgN R 1 5 .GP ( 1 :1) :  .. Da nun d.ie Be
s· l immungen der Abs I u nd J d § 5 noch immer eine 
gewis. e Einschränkung des Anr ragsrech tcs be inha l ten, sind 
wr anierung vor aUcm dieser Bestimmungen d ie Wone 
.nach Maßgabe de § 5 Abs I und J· eingefügt w(lrden ."  

1 • )  rs1g 826 1 1 978. 
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B. Falsche Beweiswürdigung

Eine weitere Quelle von Verfahrensfehlern ist die fal
sche Würdigung von Beweismitteln. So stellt der VfGH -
entgegen der Meinung der ZDK - fest: 

Der Zeilpunkt der Anlragstel/ung ist unbeachtlich. Selbst 
wenn ein Wehrpflichtiger den Präsenzdienst jahrelang auf
schiebt und erst am Ende des Aufschubs, womöglich sogar 
erst nach Erhalt eines Einberufungsbefehls, einen Antrag 
auf Anerkennung als Zivildiener einbringt, ist er deshalb 
nicht von vornherein unglaubwürdig, denn 

_Entgegen der Ansicht der belangten Behörde konnte es 
für die Würdigung des Parteienvorbringens sowie der 
Parteienaussage nicht entscheidend sein, wann der An
tragsteller von dem ihm zustehenden Recht, den Antrag 
auf Befreiung von der Wehrpflicht einzubringen, Ge
brauch machte; es kommt auf die Glaubhaftmachung der 
Gewissengründe und nicht - wie die Behörde zu vermei
nen scheint - auf den Zeitpunkt der Antragstellung 
an." is) 
Während die Mitarbeit des Zivildienstwerbers bei „Am

nesty International" zu seinen Gunsten zählt 14) und während 
die ZQK die - wenn auch halbherzige - Mitgliedschaft 
beim Osterreichischen Cartellverband zu seinem Nachteil 
auslegt -wozu sich der VfGH allerdings nicht äußerte 16)-,
sagt die Nichtzugehörigkeit zu pazifistischen Organisationen
bzw überhaupt die Untätigkeit in diesem Bereich nichts: 

_Es war auch vollkommen verfehlt, aus der Nichtzu
gehörigkeit des Beschwerdeführers zu einer Organisation 
mit pazifistischer Zielsetzung sowie daraus, daß er nicht 
in einem pazifistischen Sinne tätig war, die Glaubwürdig
keit der Gewissensgründe zu verneinen. Offenkundig 
ist nämlich, daß eine den materiellen Voraussetzungen 
des § 2 Abs 1 ZOG entsprechende Einstellung auch bei 
�ersonen vorliegen kann, die keine Neigung besitzen, 
ihre Auffassungen im Rahmen einer gleichgesinnten Per
sonengemeinschaft oder öffentlichkeitsbezogen zu be
kunden." 11) 
Das heißt: Setzt sich der Zivildienstwerber aktiv für den 

Frieden ein, spricht das natürlich für ihn. Bleibt er jedoch 
untätig, kann ihm die ZDK daraus keinen Vorwurf machen. 

Sind die Kenntnisse des Antragstellers über die Formen
der nichtmilitärischen Landesverteidigung mangelhaft, so 
reicht das allein für die Abweisung seines Antrags nicht 
aus 11). 

J?agegen sin� � auch bereit aus dem 1rafregister 
getilgte - gerichtliche Verurteil1Jngen (zß wegen Rauf
handels, "'.erk�hrs�rnfä.Jlen und de· Diebstahls eines Apfel
strudels) ein h1n.re1chendcr Grund zur Ablehnung 17). 
IV. Das Recht auf richtige Beurteilung der materiell
rechtlichen Voraussetzungen für die Befreiung von der
Wehrpflicht

D,ie höcbstgerichtlichen Au -führnngen zur richtigen Be
ur1cilung der mhaJthchen Voraus etzungen für die Aner
kennung at� Zivildiener betreffen drei Fragen: 
1. Was heißt ,Ablehnung der Anwendung von Waffen-

gewalt gegen andere Menschen"? 
2. Was _"ind „schwerwiegende Gewissensgründe"'.
J. Was 1st „schwere Gewissensnot"?
A. Vorbehaltlose Ablehnung von Waffengewalt

Nach dem Gcse1z muß ein Zivildien twerber, um an
�rka11n1 zu werden, die Anwendung von WaJTengewall gegen 
.indere M�n.schen ablehnen. Davon ausdrücklich ausgc
Mmme11_ �lnd die .,Fälle von Notwehr der NmJ1ilfe·•. Dabei 
nrnll es ·ich u111 persönliche Notwehr oder Nothilfe handeln 
denn kClllektive orwehr (mit Waffengewalt) wäre wohl 
kaum mehr v n rnilitäriscJ1er Lande� erteidigung abzu
!,!ren1e11. 

'') VfSlg 8865/1980. 
'") VfSlg 8787/1980. 
,-) VfSlg 8407/1978. 

Der VfGH versteht diese Bestimmung so, daß - abge
sehen von Notwehr und Nothilfe - die Ablehnung von 
Waffengewalt überhaupt vorbehaltlos sein muß. Wer -
selbst nur mißverständlich - sagt, unter Umständen zur 
Verteidigung bereit zu sein, erfüllt deshalb nicht die 
Voraussetzungen des § 2 Abs 1 18). 
B. Schwerwiegende Gewissensgründe

Zivildienstwerber müssen Gewaltanwendung aus schwer
wiegenden Gewissensgründen ablehnen. Einen solchen Grund 
nennt der VfGH ausdrücklich: 

,,(Auch) die aus einer. ethisch-humanitären Einstellung 
erfließende gefestigte Uberzeugung, daß das menschliche 
Leben schlechthin unantastbar ist, ist ein schwerwiegender 
Gewissensgrund dafür, die Anwendung von Waffen
gewalt gegen andere Menschen abzulehnen." 14) 
Mit dem „auch" läßt der VfGH die Möglichkeit anderer 

schwerwiegender Gewissensgründe offen - gemeint sind 
damit anscheinend religiöse Motive. 

Das ZOG ist ein Ausführungsgesetz zum Grundrecht auf 
Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art 14 StGG), geht aber 
über dieses hinaus, denn nach der ständigen Rechtsprechung 
des VfGH schützt f..rt 14 StGG nur religiöse, nicht aber auch 
weltanschauliche Uberzeugungen 19). Außerdem „darf den 
staatsbürgerlichen Pflichten" - eben auch der Wehrpflicht 
- ,.durch das Religionsbekenntnis kein Abbruch geschehen"
(Art 14 Satz 2 StGG), was so verstanden wird, daß der 
Staat zur Anerkennung von Wehrdienstverweigerern nicht 
verpflichtet ist 20). Gleiches gilt nach einer Entscheidung 
der Europäischen Kommission für Menschenrechte (5591/72
vom 2. 4. 1973) für Art 9 MRK 19). 
C. Schwere Gewissensnot

Dann geht es vor allem um den Begriff der „schweren
Gewissensnot", denn 

,, . .. der Tatbestand des § 2 Abs 1 ZOG erfordert 
nicht nur, daß der Wehrpflichtige in der hier um
schriebenen Weise die Anwendung von Waffengewalt 
aus einem Gewissensgrund ablehnt, sondern darüber 
hinaus, daß der Gewissensgrund im Falle der Wehrdienst
leistung die Ursache schwerer Gewissensnot bildete" 21). 

Schwere Gewissensnot definiert der VfG H als 
.. . . . schwerwiegenden Konflikt zwischen der Pflicht 
zur Wehrdienstleistung und der damit notwendig ver
bundenen Verpflichtung zu einem allenfalls erforderlichen 
militärischen Waffengebrauch einerseits, und der Ge
wissensüberzeugung andererseits, daß der Waffenge
brauch gegen Menschen unzulässig ist" 21). 

Wann haben wir es also damit zu tun'> 

Zunächst hat der VfGH klargestellt, daß - entgegen 
der Meinung der ZDK - schwere Gewissensnot nicht erst 
dann vorliege, 

„wenn dem Wehrpflichtigen ,gleichsam aus innerem 
Zwang die Anwendung von Waffengewalt unmöglich' 
wäre. Ein solcher Gewissenskonflikt (besteht) vielmehr 
ganz offenkundig auch dann, wenn die gefestigte Über
zeugung, Waffengewalt gegen Menschen nicht anzu
wenden, nicht die von der belangten Behörde geforderte 
außergewöhnliche, einem unwiderstehlichen Zwang 
gleichzuhaltende Intensität (erreicht)" 21). 
Das pathologische Element des Zwanghaften ist also 

keine unbedingte Voraussetzung für die Befreiung von der 
Wehrpflicht. 

Sodann hält der VfGH fest, eben 
„die aus einc,:_r ethisch-humanitären Einstellung erfließende 
gefestigte Uberzeugung, daß das menschliche Leben 
schlechthin unantastbar sei, . . . ist schon von der 
18) VfSlg 8391/ 1978.
19) VfSlg 8033/1977.
20) Vgl Raschauer, Verfassungsfragen 4 ff mwN.
21) VfSlg 8456/ 1978.
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Ausgangspositi0n her als Ursache schwerer Gewisse-nsnor 
im Falle der Wehrdienstleistung zu erkennen" 14).
Das heißt, daß die _Gewissensnot zwingend aus der 

„ethisch-huma.nilären" Überzeugung der Unantastbarkcic 
des menschlichen Lebens folgt: Wer diese Überzeugung 
glaubhaft machen kann milßte das filr das Vorliegen 
schwerer ewissensnot nicht mehr lun. 

Vergleichen wir nun die beiden folgenden Fälle: 
FaU 1: 
,.Der Beschwerdeführer ... brachte ... vor: Er ci zu
tiefst davon überzeugt, daß Gewaltanwendung kein 
legitimes Miuel sei, Konnikte zwischen Menschen und 
Völkern zu bereinigen. Ebenso sei er ganz sicher daß 
wer immer Gewalt gegen Menschen einsetze, - bis hin 
zur beab ichligten Ausschaltung durch den Tod - oder 
wer Gewaltanwendung auch nur billige, ein großes Un
recht begehe und damit chwere moralische Schuld auf 
sich lade, von der ihn niemand freisprechen könne. 
Er bekenne sich -zum obersten Grundsatz der chri tlich
abendländischen K.ult1,1r, zum ,Liebe deinen Näch ten' und 
zum LWeiten, untrennbar damit verbunde·nen ,Du olls1 
nicht töten'. Wie viele Schuld und Leid wäre allein Europa 
seit der Jahrhundertwende erspart geblieben. hälle man 
on der barbarischen Vorgangsweise Krieg Abstand ge

nommen. Aus seiner bisherigen Leben erfahrung, seiner 
cbris1lich-humanistischen ·rL.iehung. aus Gesprächen mit 
Kriegs1eilnehmern, seinem Studium der Politikwi. sen
schaft und in besondere aus der Au�einandersetzung mi1 
der Friedensforschung ei er zu der Überzeugung gelangt. 
daß er es vor seinem Gewissen nichl verantworten könne, 
Waffendienst zu leisten und sich ausbilden 2u lassen, 
v.-ie man Leben vernichte. Ebenso könne er auch nich1 
vom chreibtisch aus an einer Organisation mitarbeiten,
deren Ziele er verwernich finde und ablehne.'' 11')
Fall 2: 
„Der Beschwerdeführer brachte vor. daß es keine Idee 
gebe, für die man Menschen röten sollte. Die absicht
liche Tötung von Men chen sei auf jeden FaU Mord, 
wenn auch die Idee, welcher der Mensch .geopfert' werde, 
noch so ers1reben ·wen sei. Die höchsten Werte eien 
da unantastbare menschliche Leben. die menschliche 
Persönlichkeit und die Menschenrechte: diese Werte 
könne man aber nicht mit der Waffe in der Hand 
verteitiigen. weil da ein Widerspruch in sich wäre." ") 
Obwohl beide Antragsteller im wesentlichen das gleiche 

sagen, hal der VfG H nur im zweiten Fall das Vorliegen 
schwerer Gewissensnot ancrkan1ll: 

„Die . . . Überzeugung. daß das menschliche Leben 
schlecht hin unantastbar sei. . . . i t schon von der 
Ausgangsposition her als Ursache schwerer Gewi sensnot 
zu erkennen.'' 14) 
Dagegen ah er im ersten Fall im · rundsatz „Du sollst 

nicht töten" keinen Grund für Gewii.sensnot. sondern führte 
aus: 

,Das Vorbringen des Beschwerdeführers beinhaltet nur 
Darlegungen darüber, daß er aus näher dargestellten Er
wägungen die militärische Anwendung von Waffengewalt 
gegen Menschen ablehnt: er hat aber für eine Person 
nicht dargetan. weshalb er im Falle der Anwendung von 
Waffengewalt tatsächlich in eine schwere Gewissensnot 
geraten würde. Bei einer · lchen Sachlage ist die ZDK. 
schon auf dem Beden der Behauptungen de Be chwerdc
führer gehalten, die on ihm begehrte Befreiung v n 
der Wehrpllicht mangels ErfüJlung der materiellen Vor
au·. etwngen de· § 2 Abs l ZDG ni verweigern." 1•)
Wo nun der nterschied zwischen den beiden Über-

zeugungen liegt. wird auch durch diese Begründung nicht 
klar. De,r vr H verwendet jcdenfall die Formel Clm 
Nich1vorl.iegcn der „schweren Gewissen�n 1" in mehreren 
anderen Erkenntnissen 22). 

22) ZB VfSlg 8033/1977, 8390/1978, 8745/1980. 8787/
1980, 8788/1980, 8856/1980. 

V. Zl!sammenfassung und Wertung

fm Ergebnis kann man also festhalten: Der VfGH hat
festgestellt, daß das Recht auf Befreiung von der Wehr
pOicht ein verfassungsrechtlich gewährleisretes subjektives
Rech, ist. 

Er hat es dann von den Schranken befreit, die ihm der 
(einfache) Gesetzgeber gesetzt hat, indem dieser für eine 
bestimmte Gruppe von Wehrpflichtigen keine An1ragsmög
lichkeit vorsal1 und sie flir andere befristete. Dabei sind 
vor allem die höchstgericbtlichen Hinwejse auf die lang
fristige Herau�bildung und Fes1igu.ng der Überzeugung und 
auf die Möglichkeit eines Gewissen. wandels von Bedeutung. 

Dariiber hinaus hat der VfGH die beschneidende Praxis 
der ZDK im Verfahren berichtigt, indem er mehrere 
von der ZDK durchwegs zu La Len des Amragstellers auf
gestellte „Beweisregeln" (iiber den Zeitpunkt der Antrag
stellung, die pazifistische Betätigung des Zivildienst wer
ber und über seine Kenntnisse der nichtmilitärischen Lan
desverteidigung) für unzulässig erkläne. 

Schließlich bat er auch die inha/1/ichen Jlurausse1zunge11
für die Anerkennung als Zivildiener präzisiert: Die Ab
lehnung von Waffengewalt muß vorbehaltlos sein· als 
... schwerwiegende Gewissensgründe''.. kommen sowohl reli
giöse als auch weltanschauliche Uberzeugu ngen in Be
tracht· unter ,.schwerer Gewissensno1" i l nicht .,innerer 
Zwang" zu ver tehen. 

Alle diese Feststellungen erscheinen eigentlich selb t
verständlich, denn sie haben dem § 2 Abs I ja nur den 
inn zurückgegeben, den er bei unbefangenem Lesen von 
ornherein haue. Andererseits zeigt diese Entwicklung, daß 

auch ein verfassungsrechtlich gewährleistetes Recht selbst 
nach seiner Gesetzwerdung erst durchgesetzt werden muß. 

Soviel zur erfreulichen Seite der Rechtsprechung des 
VfGH. un n eh ein paar Worte zum negativen Aspekt. 
der oft völlig willkürlich wirkenden Judikatur zur „schweren 
Gewissensnot', die damit 2ur Allerweltsbegründung wird, 
auf die man 1.urückgreif1, nachdem die „Beweisregeln" der 
ZDK. gefallen sind: 

Nehmen wir an, es gibt wirkli.ch Fälle. in denen die 
Begründung des Antragstellers nicht „schon om Ausgangs
punkt her als Ur ache schwerer Gewissensnot zu erkennen" 
ist. in denen er al o seine Ablehnung vo11 Gewall. nicht 
aber ausdrücklich auch seine per önl1che Gewissen not 
klarmacht. 1st es da nicht die P!licht der ZDK 2i). den
Zivildienstwerber ge:!.ieli danach zu fragen'? Auf alle Fälle 
ist e verfehlt, .ihm aus seinem Scbwcigen darüber einen 
Strick zu drehen - wohl wissend, daß ihm die schwere 
Gewissensn t al selbständige Anerkcnnu.ngsv raussetzung 
ni hl bewußt i l oder daß ie ihm selbstverständlich er
cheint. 

Bejaht man das, so dient die formelhafte Behauptung 
des VfGH über das Nichtvorliegen von materiell-rechtlichen 
V raussetzungcn in Wirklichkeit der Kaschierung von Ver
fahrensmängeln. (Die wären. weil sie nur einfachge et-Lüche 
Bestimmungen verletzen, freilich beim VfGH nicht anfecht
bar; auch nicht beim VwGH, denn ctie Entscheidungen 
der ZDK - d.ie eine Koll !ialbehörde „mit richterlichem 
Einschlag" ist - sind nach An 133 Z 4 B-VG von seiner
Zuständigkeit ausgenommen 19); w hl aber ist seit dem
Lnkrafttreten der ZOG-Nov 1980•) die Berufung an die
neugeschaffene Zivildienslöbcrkommission 24) möglich -
§ 53 Abs 2.)

Aber dre -rage berühn Grundsätzliches. Qazu müssen
wir noch einmal zur VorbehalLlosigkeit der Überzeugung 
zurückkehren. Der VfGH hat nfoht begründet, warum die 

l3) lm Sinne der Manuduktion p□icht und der anns
wegigen Wahrheitsfeststellung durch die ßebörde [ 39 
Ab 2 AVG. das die ZDK nach . 53 Abs I ZOG anzu
wenden hat: vgl daw zB Wti/ter - Mayer. ,rundriß des
Österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts 2 ( l 9RO) 891].

24) uch diese ist eine Kollegialbehörde „mit richterlichem
Einschlag". gegen deren Be hei<le keine Beschwerde beim 
VwGH geführt werden kann. 
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Ablehnung v n Gewalt vorbeballlo sein muß: man kann 
di .�e Meinung allerdings mit dem Text des § 2 Abs 1 
Lützen, wenn man die ,,Fälle der persönlichen Notwehr 

und Nothilfe" als ab chlicßend aufgezählte Ausnahmen 
om Grundsatz der Gewaltablehnung versteh 1. Dafür �pre-

chen auch die Materialien: 
„Die Gewissensentscheidung des Antrag tellcrs muß sieb 
gegen die Anwendung von Waffengewalt gegen Menschen 
richten, aus wulclte11 Gründen die Gewaltanwe11dung auch
erfolgen mag. Wenn dennoch die Anwendung individueller 
Waffengewalt im Fal'le der Notwehr oder der Nothilfe 
bejaht wird, schUeßt dies die Befreiung von der Wehr
pnicht nicht aus." 25) 
Folgen wir also der Auslegung des VfGH, müssen wir uns 

fragen, warum den□ nicht jede - und nichr nur die „aus 
einer ethisch-humanitären Einstellung erlließeode" - Ab
lehnung von Waffengewalt „schon vom Ausgangspunkt her 
als Ursache chwerer Gewissensnot" wirkt - wo sie doch 
vorbehaltlo ist! In anderen Wanen: Es ist keine vor
behaltlose, überzeugte Ablehnung von Gewalt vor teilbar, 
die bei Ableistung des Wehrdienstes 11ich1 zu einem schwe
ren Gewissenskonflikt führt. Die „schwere Gewissensnot"' 
folgt also in jedem Fal.l zwingend aus der vorbehaltlosen 
Ablehnung von Gewall; sie kann daher keine elbständige 
Vorau setmng für die Anerkennung als Zivildiener sein, 
sondern der Begriff hat nur erklärenden Wert. In diesem 
Sinn heißt es auch in der Regierungsvorlage: 

„Nur wer seiner gcwahablehne11d1:11 E:i11s1ell1111g halber
bei fafilllung der Wehrpflicht in schwere Gewissensnot 
geraten würde, oll An pruch auf Befreiung von der 
Wehrpflicht haben. Wer also aus anderen Gründen die 
lnslitution des Bundesheeres ablehnt. soll nicht als Zivil
dienstpflichtiger anerkannt werden." 25) 
Es ist daher unverständlich, warum der VfGH das 

letztlich tautologische Element der „schweren Gewissens
not" zur condicio sine qua non der Befreiung von der 
Wehrpflicht macht. 

Dabei fällt auf, daß er das besonders klar in jenen 
Fällen 22) ausdrückt, in denen die ZDK die Glaubwürdigkeit
des Antragstellers bestritten hatte. Und regelmäßig heißt 
es dann: 

„Mangels Erfüllung der materiellen Voraussetzungen des 
§ 2 Abs I ZOG ... ist e unerheblich ... , ob (der
Behörde) ... im Zusammenhang mit der Frage, ob die
Behauptungen (des Be�chwerdefübrcrs glaubhaft sind,
irgendwelche Vcrfahrensfebler unterlaufen sind." 26) 

. Das bedeutet: Indem der VfGH behauptet, der Zivil
dienstwerber habe das Vorliegen schwerer Gewissensnot 
111cht klargemacht, geht er der Auseinandersetzung mit der 
Glaubwürdigkeit des Antragstellers aus dem Weg 27

). Gerade 
um die Glaubwürdigkeit - nicht aber um die „schwere Ge
wissensnot" - geht es jedoch in diesen Fällen: Denn wer 
Gew_alt (vo_rbehaltlos und) glaubhaft ablehnt, muß -wie 
gezeigt - m „schwere Gewissensnot" geraten und erfüllt 
damit die Voraussetzungen des § 2 Abs 1. 

Und schließlich ist auch die Glaubhaftmachung der Über
zeugun� selbst eine sehr fragwürdige Sache: Überzeugungen 
hegen 1m „Inneren" des Menschen und können als solche 
nicht überprüft werden. Daher verlangt der Gesetzgeber 
-:- durchaus folgerichtig, wenn man sich einmal darauf 
�mläßt -, �aß die Überzeugung sich im „Äußeren" mani
festiere: ,,Die ZDK hat . • . . insbesondere auch auf das 
bisherige Verhalten des Antragstellers Bedacht zu nehmen." 
( �- 6 Abs 2) Das Verhalten des Zivildienstwerbers kann zu 
semen Gunsten . (zB pazifistische Aktivität) oder gegen
ihn (zB Verurteilungen wegen Gewaltdelikten ) sprechen; 

'.') RV 603 BlgNR 13.GP (S 20), Hervorhebung von mirl 
·'1 yrs1g 8033/1977; sinngemäß gleich in den unter FN 22 

angcfuhrten Erkenntnissen . 
' l Eine Ausnahme ist VfSlg 8811/ 1980. 

wenn sich der Antragsteller aber weder in die eine noch 
in die andere Richtun� betätigt hat, gibt es überhaupt 
kerne Grundlage für die Beurteilung seiner Überzeugung. 
(Seinen Antrag etwa deshalb anzulehnen, weil er nicht 
in pazifistischem Si.nn aktiv war, ist - wie wir gesehen 
haben - unzulässig.) De� Wider.�pruch zwischen dem 
Bedürfni nach Manifestation der Uberzeugung, um über 
die Glaubwürdigkeit entscheiden zu können, und dem 
höchstgerichtlichen Verbot, zuviel davon zu fordern, weil 
das ungerecht wäre, ist nicht lösbar. 

So bleiben nur der Antrag des Bewerbers und seine Aus
sagen in der mündlichen Verhandlung vor der ZDK. Man 
könnte behaupten, daß die Komrru sion dabei zumindest 
feststellen kann, ob sich der Antragsteller ernsthaft mit 
der Frage der Wehrdienstverweigerung beschäftigt hat. Dem 
ist einerseits entgegenzuhalten daß Zivildienstwerber rnil 
geringem Ausdruckvermögen dabei im Nachteil sind weil 
die Kommission dazu neigt, ihTe Äußerungen als Zeichen 
mangelnder Auseinandersetmng mit dem Thema za mißdeu
ten, und ungeschickte oder mißverständliche Aussagen zum 
Anlaß nimmt, ihren Antrag abzulehnen 1 ); andererseits kann 
sich jemand, der in e-iner entsprechenden (zB studenti. chtm) 

mgebung lebt. ohne weiteres ein paar gängige Argumen
Lalionsmuster aneignen und „durchkommen", ohne sich 
selbst wirklich Geda.nken zum Wehrdienst gemacht zu 
haben 29). 

SchließEch reduzien sich also das Verfahren vor der ZD K 
auf die Rhetorik: Statt um die Überzeugung des Antrag
stellen. geht es um eine Formulierkünste, s1att um lnhalt 
um Form: an die Stelle des achdenkens llber Sinn und 
Unsinn des Wehrdienstes Lreten die Vorbereitung auf die 
mündliche Verhandlung und die Einübung in die Juristen
sprache bei den Zivildienstberarungsstellen; nicht, wer 
ehrlich auch seine Zweifel und Widersprüche eingesteht, 
wird als Zivildiener anerkannt, sondern wer - in mögl.ichst 
stereotypen Wendungen - eine unanfechtbare Haltung dar
stellt. Daher ist das geltende - und auch jedes - Aner
kennungsverfahren zum Zivildienst sinnlos und ungerecht. 

VI. Rechtspolitische Folgerung

Hat man sich diese Ansicht zu eigen gemacht, kann
man nur für die ersatzlose ·rreich1111g de· A11erke1111ungsver
fahrens einireten. Wer nun bei .völliger Wahlfreiheit zwi
schen Zivil- und Wehrdienst ein sprunghaftes Ansteigen der 
Zivildiener ut;t,d damit chwierigkciten für die Verteidigungs
bereitsch.aft Osterreichs befürchtet 30), � Ute mögliche Ab
hilfemaßnahmen (zß die finanzielle Aufwertung des Präsenz
d.ienstes )der die Verlängerung des Zivildienstes 31)) unter 
diesem Gesichtspunkt offen di kutieren, nicht aber die 
Frage dadurch ,.lö en", daß er ein rechtsstaatlich frag
würdiges und bür krati eh aufwendige: nerkennungsver
fahren befürwortet, das die Zahl uer Zivildiener „von 
selbst" gering hält. 

28) Das betrifft vor allem Angehörige der Unterschicht,
die idR vor Behörden �eniger redegewandt sind; vgl dazu 
Wörist er, Zivildienst in Osterreich ( 1979) 8 f mit empirischem 
Material. 

29) Vgl Wörister. Zivildienst 12; für die BRD Kröl!s.
Kriegsdienstverweigerung. Das unbequeme Grundrecht 
( 1980) 158 ff. 

30) RV 603 BlgNR 13.GP (S 13): ,,Durch eine zi Ue
Ersatzdienstleistung ausschließlich nach freier Walll de 
Wchrpllichtigen würde nicht nur die allgemeine Wehrpnicht 
ausgehöhl1. sondern auch die F'unkti 111 fähigkeit des Bun
desheeres in r:rage gesLellt werden." 

31) So etwa die Regelung der Wehrdien tverweigerung in
Dänemark: Die Wehrpflichtigen können frei zwischen 
Zivil- und Wehrdienst wählen: Zlvild.iener müssen allerdings 
um zwei Monate länger „dienen" und werden schlechter 
bezahlt als die Soldaten [Dörig. Gewissensfreiheit und 
Diskriminierungsverbot als Grenzen einer Neugestaltung 
des Zivildienstes nach Art. 12a Abs. 2 GG (1981) 131 ff]. 




